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Von Klaus Mack MdB, Vorsitzen­
der der Arbeitsgemeinschaft Kommunal­
politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Liebe Leserinnen und Leser,

am 27. November 2025 haben 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik im Bundeskanzler-
amt mit Bundeskanzler Friedrich Merz 
die Lage der Kommunen diskutiert. 
Der konstruktive Austausch 	umfasste 
ein breites Spektrum kommunal rele-
vanter Themen und fokussierte sich nicht allein auf die 
kommunale Finanzlage — auch wenn diese natürlich 
breiten Raum eingenommen hat. Klar wurde, dass die 
Kommunen nicht ohne Hilfe aus ihrer Lage herauskom-
men und auch mit mehr Wirtschaftswachstum sich die 
Probleme nicht in Wohlgefallen auflösen werden. Wir 
müssen an die Ausgaben ran — und endlich die Ausga-
bendynamik insbesondere in den Bereichen Unterhalts-
vorschuss, Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe 
und Hilfe zur Pflege durchbrechen. Die Diskussion über 
die Zukunft des Sozialstaats ist für die Kommunen längst 
zur existenziellen Frage geworden. Der Zukunftspakt von 
Bund, Ländern und Kommunen, zu dem Anfang kom-
menden Jahres die Beratungen beginnen, wird eine klare 
Aufgaben- und Ausgabenkritik vornehmen müssen. Die 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erarbeitet eine Positionierung mit 
klaren Erwartungen und wird sich intensiv in die Bera-
tungen einbringen.

Das Ende eines Jahres ist auch Gelegenheit, Bilanz 
zu ziehen - im konkreten Fall geht es um die kommunalpo-
litische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode. CDU, CSU 
und SPD haben mit einem sehr kommunalfreundlichen 
Koalitionsvertrag viel versprochen — und sie halten die 

Zusagen ein: Mit den ersten 
Maßnahmen haben die 
Bundesregierung und die 
sie tragenden Regierungs-
fraktionen bereits einige 
kommunal relevante 
Aspekte des Koalitionsver-
trags umgesetzt und damit 
einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Situation vor Ort 
geleistet.

Während die Ampel-
koalition in der vergangenen 

Wahlperiode mit ihrer Gesetzgebung die Kommunen jähr-
lich mit über 4,2 Milliarden Euro belastet hat, ist die finanzi-
elle Bilanz der unionsgeführten Koalition mehr als ausgegli-
chen — und das bereits ohne konkreten Mechanismus zur 
Umsetzung der vereinbarten Veranlassungskonnexität: Bis-
lang haben zehn Bundesgesetze finanzielle Auswirkungen 
auf die Kommunen von mehr als einer Million Euro entwi-
ckelt. Den aus der Gesetzesfolgenabschätzung heraus pro-
gnostizierten Belastungen in Höhe von 13,527 Milliarden 
Euro in den Jahren 2025 bis 2029 stehen im selben Zeit-
raum Entlastungen der Kommunalfinanzen in Höhe von 
22,172 Milliarden Euro gegenüber. Das löst nicht das kom-
munale Finanzproblem, zeigt aber, dass gute Bundesge-
setze nicht zwangsläufig auf Kosten der Kommunen 
gemacht werden müssen.

Auch mit dem Bundeshaushalt 2026 verfestigt der 
Bund den Trend zu einer kommunalfreundlichen Politik: In 
für die Kommunen strukturell bedeutenden Teilen des 
Bundeshaushalts steigen die kommunal relevanten Haus-
haltspositionen wieder.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Klaus Mack

Gelungener Auftakt
Die ersten Monate unionsgeführter Bundesregierung zeigen 
Wirkung

Klaus Mack MdB
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Der Bund stellt nach Plänen der 
Bundesregierung und dem Beschluss 
des Deutschen Bundestages – zusätz-
lich zur Beteiligung der Kommunen am 
bundesweiten Steueraufkommen – im 
Bundeshaushalt 2026 rund 101,992 
Milliarden Euro mit direktem oder 
indirektem kommunalem Bezug zur 
Verfügung. Das sind zwar rund 2,789 
Milliarden Euro weniger als im Haus-
haltsjahr 2025, wobei vorgesehene 
Ausgabenkürzungen aber zum Teil auf 
Anpassungen an den Bedarf oder die 
planmäßige Abfinanzierung von Maß-
nahmen zurückgehen. Vorgesehene 
Ausgabensteigerungen gegenüber 
dem Vorjahr gehen dagegen zum Teil 
auf strukturell geplante Maßnahmen 
zurück oder basieren auf steigenden 
Ausgaben beispielsweise im Sozial-
bereich. Gegenüber dem Haushalts-
planentwurf der Bundesregierung ist 
im Zuge des parlamentarischen Bera-
tungsverfahrens der kommunal rele-
vante Anteil der für 2026 geplanten 
Bundesausgaben nochmals um 2,651 
Milliarden Euro gestiegen.

Insgesamt enthält der Bundes-

Bundeshaushalt 2026
Bund verlässlicher Partner der Kommunen

haushalt weiterhin zahlreiche Sonder-
programme und Förderprogramme. 
Ziel des Koalitionsvertrags ist es, die 
Förderprogrammstruktur zu hinterfra-
gen und — jenseits der großen För-
derprogramme wie GAK, GRW, Städte-
bauförderung und Breitbandförderung  
— zu straffen, um dadurch freiwer-
dende Finanzmittel über einen geeig-
neten Verteilungsschlüssel direkt den 
Kommunen als freie Investitionsmittel 
zur Verfügung zu stellen. Es ist nach-
vollziehbar, dass dieses Ziel des Koali-
tionsvertrags noch nicht mit dem Ent-
wurf zum Haushaltsplan 2026 erreicht 
werden kann. Ziel sollte sein, im Rah-
men des Zukunftspakts Bund-Länder-
Kommunen die Förderprogrammku-
lisse des Bundes zu überarbeiten, um 
im Entwurf zum Bundeshaushalt 2027 
entsprechende Ergebnisse umsetzen 
zu können. In Maßgabebeschlüssen 
fordert der Haushaltsausschuss Bun-
desministerien auf, die Administration 
und Umsetzung bestehender Förder-
programme auch mit dem Ziel des 
Bürokratieabbaus und Vereinfachung 
zu überprüfen. Damit wird mit der 
Umsetzung der Vereinbarung des Koa-
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Bundeshaushalt 2026 in 1.000 €

Einzelplan Soll 2026 Soll 2025 Ist 2024

Bundeskanzleramt 113.435 123.699 157.713

Innen 2.281.213 2.096.048 2.492.973

Wirtschaft und Energie 1.612.085 1.615.471 1.708.889

Landwirtschaft, Ernährung und Hei-
mat

967.093 981.476 885.091

Arbeit und Soziales 31.251.461 30.750.204 30.598.763

Verkehr 2.821.473 3.155.734 2.155.629

Gesundheit 57.070 63.553 162.406

Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit

46.071 39.071 45.764

Bildung, Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

2.262.015 1.910.931 4.219.414

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

764.437 855.117 944.920

Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen

6.928.977 6.798.318 6.410.827

Forschung, Technologie und Raum-
fahrt

424.571 1.713.878 1.530.835

Allgemeine Finanzverwaltung 52.462.215 53.678.218 30.293.460

SUMME: 101.992.116 104.781.718 81.552.684
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litionsvertrags zwischen CDU, CSU und 
SPD begonnen, Förderprogramme zu 
evaluieren und zu vereinfachen.

Für 2025 weist der Bundes-
haushalt 2026 bei kommunal relevan-

ten Titeln insgesamt Ausgabereste in 
Höhe von rund 5,229 Milliarden Euro 
aus. Die Ergebnisse des Jahres 2024 
liegen bei den kommunal relevanten 
Themen rund 8,928 Milliarden Euro 
unter dem Planansatz. Auch wenn 

diese Mittel – aufgrund einer mitunter 
nur mittelbaren kommunalen Relevanz 
– nicht eins zu eins direkt zur Stärkung 
der Kommunalfinanzen genutzt wer-
den können, ist doch erkennbar, dass 
im Bundeshaushalt durchaus Potenzial 
zur strukturellen Stärkung der Kommu-
nen stecken kann.

Mit dem Bundeshaushalt 2026 
setzt der Bund den bereits im Bun-
deshaushalt 2025 erkennbaren Trend 
fort: In für die Kommunen strukturell 
bedeutenden Teilen des Bundeshaus-
halts steigen die kommunal relevanten 
Haushaltspositionen wieder. Der Bund 
ist wieder ein verlässlicher Partner der 
Kommunen. Dabei müssen weiterhin 
auch kommunal relevante Aspekte 
einen Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung leisten – dies allerdings in 
verträglichem Maße, das unterhalb des 
Verhältnisses der Ist-Ausgaben 2024 
zu den Planzahlen 2024 liegt.

Steuerschätzung Oktober 2025
Es ist kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen

Die Prognosen der Steuer-
schätzung vom Oktober 2025 lassen 
die Kommunen zwar auf steigende 
Steuereinnahmen hoffen – deutlich 
wird aber, dass die Prognosen weiter-
hin hinter früheren Werten zurück-
bleiben und weiterhin kein Grund zur 
Entwarnung besteht. Wer gehofft hat, 
die Kommunen könnten mit mehr 
Wirtschaftswachstum und steigenden 
Steuereinnahmen aus ihrer Misere 
herauswachsen, sieht sich enttäuscht: 
Es ist kein Licht am Ende des Tunnels 
zu erkennen.

Während bereits die Steuer-
schätzung vom Mai 2024 hinter frü-
here Prognosen zurückfiel, hatte sich 
diese Tendenz mit der Steuerschät-
zung vom Oktober 2024 manifestiert 
und in der Steuerschätzung vom Mai 
2025 neue Dynamik erhalten: Die für 
die kommenden Jahre prognostizier-
ten Steuereinnahmen der Kommunen 
lagen seinerzeit deutlich unter den 
Erwartungen früherer Schätzungen. 
Auch die Steuerschätzung vom Okto-
ber 2025 bleibt hinter den Erwartun-
gen früherer Jahre zurück. Zwar liegen 

die Erwartungen für die kommenden 
Jahre rund drei bis vier Milliarden Euro 
pro Jahr über den Prognosen aus der 
Steuerschätzung vom Mai 2025 – aber 
weiterhin mehrere Milliarden Euro 
jährlich unter den Werten der Steuer-
schätzung vom Oktober 2024.

Für 2025 beträgt die Differenz 
gegenüber der Steuerschätzung im 
Oktober 2024 1,7 Milliarden Euro. Für 
2026 (-3,1 Mrd. €), 2027 (-2,4 Mrd. €), 
2028 (-2,5 Mrd. €) und 2029 (-2,5 Mrd. 
€) werden im Vergleich zur Steuer-
schätzung aus Oktober 2024 im Okto-
ber 2025 die Erwartungen weiter 
getrübt. Auch wenn die Kommunen 
mit der aktuellen Steuerschätzung 
weiterhin mit steigenden Einnahmen 
rechnen können, verfestigt sich der 
Trend, dass die Einnahmen deutlich 
langsamer steigen werden als 
ursprünglich angenommen.

Damit machen auch die jüngs-
ten Prognosen deutlich: Spielraum für 
größere Finanzbelastungen ist in den 
Kommunen nicht vorhanden und auf 
absehbare Zeit auch nicht zu erwarten. 

Steigende Ausgaben lassen sich nicht 
durch steigende Einnahmen kompen-
sieren. Im Gegenteil: Ohne strukturelle 
Änderungen ist eine Kompensation 
des bestehenden strukturellen Kom-
munaldefizits nicht zu erwarten. Umso 
wichtiger wird die Durchbrechung der 
kommunalen Ausgabendynamik.

Die Finanzlage der Kommunen 
macht deutlich, dass diese eine ver-
lässliche Finanzplanung brauchen. 
Dafür müssen sich Bund, Länder und 
Kommunen auf eine zukunftsfeste 
Ausgestaltung der Kommunalfinanzen 
verständigen und dabei neben der 
Einnahmenseite auch die Ausgaben 
der Kommunen in den Blick nehmen. 
Insbesondere die Länder sind gefor-
dert, durch strukturelle Änderungen 
beispielsweise in den kommunalen 
Finanzausgleichsregelungen und 
durch die strikte Einhaltung des Kon-
nexitätsprinzips sicherzustellen, dass 
die Kommunen auch künftig aufga-
benangemessen auskömmlich finan-
ziert sind.
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Ein ungewöhnlicher Termin an einem 
nicht gewöhnlichen Sitzungsort: 
Während die Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik normalerweise 
dienstags ab 8.00 Uhr tagt, traf man 
sich Ende November bereits um 
7.00 Uhr zu einer auswärtigen Sit-
zung: Am 27. November 2025 haben 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik im Bundeskanz-
leramt mit Bundeskanzler Friedrich 
Merz die Lage der Kommunen disku-
tiert. Das Treffen bot Raum für vielfäl-
tige kommunal relevante Fragen. Die 
Finanzlage der Kommunen war dabei 
ein zentraler Punkt, aber keines-
wegs das einzige Thema. Und auch 
die Dauer der Sitzung war neu: Die 
geplante einstündige Sitzung Sitzung 
wurde um 30 Minuten überzogen — 
eine "Verlängerung", die alle Betei-

ligten gerne intensiv genutzt 
haben. Zum Ende der Sitzung 
wurde es noch einmal finanz-
politisch: Der Vorsitzende der 
AG Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Klaus 
Mack überreichte Bundes-
kanzler Friedrich Merz einen 
Bierdeckel mit den Kernda-
ten des aktuellen Kommunal-
Defizits."Die Anspielung auf 
den berühmten Bierdeckel zur 
Vereinfachung der Steuererklä-
rung ist nicht zufällig", so Mack. 
"Friedrich Merz hat es vor über 
20 Jahren schon verstanden, 
komplexe Dinge auf kleinem 
Raum darzustellen — auch die 
komplexe Finanzlage der Kom-
munen lässt sich so darstellen."

AG Kommunalpolitik trifft Bundeskanzler Merz
Auswärtige AG-Sitzung im Bundeskanzleramt

Was der Zukunftspakt leisten soll
Kommunale Finanznot erfordert entschlossenes Handeln

Spitzenverbände haben 
große Erwartungen an den 
Zukunftspakt / Austausch mit der 
AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion

Nur sechs Prozent der Städte 
können derzeit einen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen. „Wenn wir die Aus-
gabendynamik nicht stoppen, verlie-

ren unsere Kommunen ihre Zukunfts-
fähigkeit“, sagt Klaus Mack, 
Vorsitzender der AG Kommunalpolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Diese befasst sich mit Vertretern der 
Kommunalen Spitzenverbände über 
die Erwartungen an den Zukunftspakt 
zwischen Bund, Ländern und Kommu-
nen, der die finanzielle Handlungsfä-

higkeit der Kommunen langfristig 
sichern soll. „Um eine Perspektive für 
solide Haushaltsführung zu schaffen, 
brauchen wir konkrete Ergebnisse, die 
spätestens ab 2027 wirken. Die Kom-
munen erwarten zu Recht, dass der 
Zukunftspakt keine leere Hülle bleibt“, 
so Mack.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, 

Bundeskanzler Friedrich Merz MdB, Klaus Mack MdB und 
Michael Kießling MdB
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Gesundheitsversorgung im Wandel
Krankenhäuser und Apotheken als Säulen der Versorgung

Bundesgesundheitsministe-
rin Nina Warken diskutiert mit der 
AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion wichtig Trans-
formationsschritte

Die Diskussion über die 
Zukunft der Gesundheitsversorgung 
gewinnt an Dynamik "Die Kranken-
hausreform beschäftigt uns auf kom-
munaler Ebene und wird intensiv dis-
kutiert. In der Vergangenheit wurden 
Einrichtungen fusioniert und Stand-
orte saniert, um die Versorgung 
sicherzustellen. Doch nun können die 
Träger den Betrieb kaum noch finan-
zieren", sagt Klaus Mack, Vorsitzender 
der AG Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, die sich mit 
der Bundesministerin für Gesundheit, 
Nina Warken, über die anstehenden 
Reformvorhaben im Gesundheitswe-
sen ausgetauscht hat.

Kernpunkt ist die praxisnahe 
Anpassung der Krankenhausreform 

aus der letzten Wahl-
periode, ohne die flä-
chendeckende Ver-
sorgung zu 
gefährden. Kurz: Das 
Krankenhausrefor-
manpassungsgesetz 
soll die Rahmenbe-
dingungen für die 
Kliniken verbessern, 
um die Transforma-
tion zu schaffen. "Es 
geht um eine Vorhal-
tevergütung, Leis-
tungsgruppen, eine 
größere Spezialisie-
rung von Kliniken, 
Kooperationsmög-
lichkeiten und Bün-
delung von Leistun-
gen sowie 
sektorenübergrei-
fende Angebote und 
die flächendeckende 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Landkreistages, fordert eine Senkung 
der Kosten für die Kommunen: „Wir 
brauchen Vereinbarungen, die 
schnellstmöglich die kommunalen 
Ausgaben senken. Dazu muss die Ver-
anlassungskonnexität zwischen Län-

dern und Kom-
m u n e n 
verbindlich grei-
fen.“ Henneke 
rechnet mit ers-
ten Ergebnissen 
aus den Bera-
tungen zum 
Z u k u n f t s p a k t 
möglicherweise 
schon vor den 
Landtagswahlen 
in Mecklenburg-
V o r p o m m e r n 
und Sachsen-
A n h a l t . 
„Gebraucht wird 
Mut zur Verän-
derung. Eine 
Verlagerung von 
Aufgaben senkt 
zwar kommu-

nale Ausgaben, 
reduziert aber 

gesamtstaatliche Ausgaben nicht“, 
sagt Henneke. 

Auch Dr. Uda Bastians vom 
Deutschen Städtetag sieht in dem Pakt 
eine große Chance: „Wir brauchen 
eine ehrliche Aufgaben- und Ausga-
benkritik. Welche Aufgaben gehören 

wirklich noch in die Zuständigkeit der 
Kommunen? Wenn alle Beteiligten 
zusammenarbeiten und bereit sind, 
auch Gegenwind auszuhalten, können 
wir Vertrauen in Staat und Verwaltung 
wieder steigern.“ Strukturelle Ände-
rungen könnten zudem viel Geld spa-
ren.

Dr. André Berghegger, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, betont: 
„Der Zukunftspakt ist die wichtigste 
Kommission dieser Legislaturperiode.“ 
Es gehe darum, welche staatliche 
Ebene welche Aufgaben mit welchen 
Mitteln erfülle. Dabei seien neben 
einer transparenten Kostenermittlung 
auch Lösungen gefragt, was passiert, 
wenn Kommunen die anfallenden 
Kosten nicht tragen können. Für eine 
nachhaltige finanzielle Stärkung brau-
chen die Kommunen einen höheren 
Anteil am gesamtstaatlichen Steuer-
aufkommen. Berghegger verwies auf 
ein Gutachten seines Verbandes und 
konkrete Vorschläge für eine gerech-
tere Aufgaben- und Finanzverteilung 
enthält. „Wir dürfen nicht länger hin-
nehmen, dass Kompromisse zwischen 
Bund und Ländern zulasten der Kom-
munen gehen“, so Berghegger.

Bundesministerin Nina Warken MdB und Klaus Mack MdB

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Klaus Mack MdB, Dr. Uda Bastians und 
Dr. André Berghegger
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Grundversorgung", skizziert Warken 
die Kernelemente des Gesetzes. Zum 
Teil erhielten die Beteiligten mehr Zeit 
und Flexibilität bei der Umsetzung der 
Reformschritte. Der Bund unterstützt 
dies mit einem Transformationsfonds 
von 25 Milliarden Euro, und seit 
November 2025 gibt es einen Trans-
formationszuschuss als Soforthilfe.

"Dennoch müssen Strukturen 
angegangen werden, um Ausgaben zu 
senken. Nur mit mehr Geld werden 
wir Kliniken nicht stabilisieren kön-
nen", sagt Ministerin Warken. Kritisch 
betrachtet wurde die Wirtschaftlich-
keit von privat und kommunal getra-

genen Krankenhäusern. Demnach 
erbrächten Privatkliniken lukrative 
Leistungen, während schwierige und 
unwirtschaftliche Aufgaben den kom-
munal getragenen Krankenhäusern 
überlassen seien.

Neben den Krankenhäusern 
spielt auch die Apothekenlandschaft 
eine zentrale Rolle in der Gesund-
heitsversorgung, doch auch hier ist 
die wirtschaftliche Lage angespannt. 
"Apotheken sind eine wichtige Anlauf-
stelle für Bürger bei Gesundheitsfra-
gen. Es muss dringend etwas unter-
nommen werden, um sie, besonders 
in ländlichen Gebieten, zu stärken", 

sagt Mack. Ministerin Warken kennt 
die anhaltende Kritik der Apotheker-
schaft an Bürokratie und unzureichen-
der Honoraranpassung. "Unser Ziel ist 
es, stationäre Apotheken mehr Flexi-
bilität und wirtschaftliche Anreize zu 
bieten", sagte Warken. Dabei gehe es 
um Zweigniederlassungen, flexible 
Öffnungszeiten, Vertretungsmöglich-
keiten, die Ausweitung des Aufgaben-
bereichs der Apotheker sowie höhere 
Nachtdienst- und Notdienstzuschläge. 
"Bei der angestrebten Erhöhung des 
Fixums hakt es aktuell wegen fehlen-
der Mittel. Wir arbeiten jedoch an 
einer Lösung", so die Ministerin.

Mehr Freiheiten — weniger Misstrauen
Ohne Kommunen wird Staatsmodernisierung nicht funktionieren
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Der Parlamentarischer 
Staatssekretär Philipp Amthor 
spricht mit der AG Kommunalpolitik 
über Entlastung durch schnellere, 
einfachere und digitale Verfahren / 
föderale Modernisierungsagenda 
im Blick

Das Finanzdefizit der Kommu-
nen ist alarmierend: über 24 Milliar-
den Euro im vergangenen Jahr, vor-
aussichtlich 30 Milliarden Euro in 

diesem und in den nächsten Jahren. 
"Das ist mehr als ein finanzielles Prob-
lem. Es zeigt die zunehmende Über-
forderung der Kommunen. Sie sind 
nicht mehr in der Lage, die an sie 
gestellten Anforderungen angemes-
sen zu erfüllen. Wir brauchen drin-
gend eine Staatsmodernisierung, die 
nicht nur den Bund in den Blick 
nimmt, sondern auch vor Ort wir-
kungsvoll ankommt", sagt Klaus Mack, 

Vorsitzender der 
AG Kommunalpo-
litik der CDU/
CSU-Bundestags-
fraktion. Passend 
dazu war der Aus-
tausch mit Philipp 
Amthor, Parla-
m e n t a r i s c h e r 
Staatssekretär für 
Digitales und 
Staatsmodernisie-
rung.

A m t h o r 
betont: "Ohne die 
Kommunen wird 
eine erfolgreiche 
Staatsmodernisie-
rung nicht funkti-
onieren." Die 
Modernisierungs-
agenda des Bun-
des ist weit fort-
geschritten und 
umfasst auch 
kommunale The-
men. In der Dis-
kussion sei ein 

föderales Spiegelbild auf Ländere-
bene, sagt Amthor und verweist auf 
mehr als 100 konkrete Vorschläge 
dazu. Wichtige Themen seien die Ver-
waltungsdigitalisierung, vereinfachte 
Verfahren, die Bündelung von Aufga-
ben, die Modernisierung des Perso-
nalwesens und Bürokratieabbau. 
Dafür bestehe auch ein enger Aus-
tausch mit den kommunalen Spitzen-
verbänden. "Grundidee ist eine stär-
kere Vertrauenskultur mit mehr 
Freiheit und weniger Misstrauen", so 
der Staatssekretär. Als ein Beispiel für 
Überkomplexität nennt Amthor das 
Umweltrecht: "Für schnellere Verfah-
ren müssen Standards reduziert wer-
den. Das gilt auch für andere Bereiche 
mit gut gemeinten, aber überzogenen 
Regelungen. Schnelle Verfahren sind 
nicht mit Einzelfallgerechtigkeit ver-
einbar", so Amthor.

In der Diskussion mit den AG-
Mitgliedern geht es um große Hoff-
nungen, die mit verschiedenen Initia-
tiven und Gesetzen bereits geweckt 
wurden. Bisher seien die Kommunen 
jedoch nur punktuell eingebunden 
gewesen. "Der Zukunftspakt, der ab 
Anfang 2026 zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen beraten werden soll, 
könnte als verbindendes Element fun-
gieren und die Staatsmodernisierung 
auf allen Ebenen voranbringen", sagt 
der AG-Vorsitzende Mack.

Die bei der gemeinsamen Sit-
zung der Ministerpräsidentenkonfe-
renz mit dem Bundeskanzler am 4. 

Parl. Staatssekretär Philipp Amthor MdB und Klaus Mack MdB
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Viel Licht und wenig Schatten
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode

CDU, CSU und SPD haben sich 
im Koalitionsvertrag der 21. Wahlperi-
ode zum Ziel gesetzt, „dass unsere 
Kommunen auch in Zukunft lebens-
wert und leistungsfähig sind.“ Die 
Kommunen brauchen, so die Koaliti-
onspartner, Handlungsperspektiven – 
sowohl finanziell als auch im Hinblick 
auf die Umsetzungsfähigkeit der 
ihnen übertragenen Aufgaben. „Wir 
werden die Entscheidungs- und Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen verbes-
sern. Kommunalpolitik muss schneller, 
einfacher und unbürokratischer wer-
den können. Das Vertrauen in den 
Staat und der gesellschaftliche Zusam-
menhalt werden gestärkt, wenn die 
Funktionsfähigkeit der Kommunen 
gewährleistet ist.“

Die kommunalpolitische Zwi-
schenbilanz wirft einen Blick auf die 
21. Wahlperiode des Deutschen Bun-
destages und bewertet – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – kom-
munal relevante Aspekte der Bundes-
politik. Die Zielvorgabe des Koalitions-
vertrages von CDU, CSU und SPD legt 
dabei den Bewertungsmaßstab fest: 
Gelingt es, die Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit der Kommunen zu 
sichern – und wird die Entscheidungs- 
und Handlungsfähigkeit der Kommu-
nen verbessert? Zur Beantwortung 
dieser Fragestellung sind insbeson-
dere die Bereiche

•	 Finanzen,

•	 kommunale Selbstverwaltung,

•	 Migration und Integration,

•	 gleichwertige Lebensverhältnisse,

•	 Infrastruktur und kommunale 

Unternehmen

ausschlaggebend. Die kommu-
nale Ausgangslage zu Beginn der 21. 
Wahlperiode ist schwierig. Im Jahr 
2024 verzeichneten die Kommunen 
mit 24,8 Milliarden Euro ein Defizit 
auf einem bislang nicht erreichten 
Rekordniveau. Die kommunalen Aus-
gaben steigen weiter deutlich stärker 
als die Einnahmen — getrieben insbe-
sondere durch steigende Sozial- und 
Personalausgaben. Die Kassenkredite 
sind in der bundesweiten Betrachtung 
nach einem moderaten Rückgang im 
Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr 
nunmehr um rund 2,202 Milliarden 
Euro wieder deutlich gestiegen. Die 
Kommunen haben ein strukturelles 
Finanzierungsproblem, das sich auch 
auf andere Kommunalbereiche aus-
wirkt.

CDU, CSU und SPD haben mit 
einem sehr kommunalfreundlichen 
Koalitionsvertrag viel versprochen — 
und sie halten die Zusagen ein: Mit 
den ersten Maßnahmen haben die 
Bundesregierung und die sie tragen-
den Regierungsfraktionen bereits 
einige kommunal relevante Aspekte 
des Koalitionsvertrags umgesetzt und 
damit einen Beitrag zur Verbesserung 
der Situation vor Ort geleistet. Dabei 
wird auch deutlich, dass gute Bundes-
gesetze nicht zwangsläufig auf Kosten 
der Kommunen gemacht werden 
müssen: Während die Ampelkoalition 
in der vergangenen Wahlperiode mit 
ihrer Gesetzgebung die Kommunen 
um jährlich über 4,2 Milliarden Euro 
belastet hat, ist die finanzielle Bilanz 
der unionsgeführten Koalition mehr 

als ausgeglichen. Bislang haben zehn 
Bundesgesetze finanzielle Auswirkun-
gen auf die Kommunen von mehr als 
einer Million Euro entwickelt. Aus der 
Gesetzesfolgenabschätzung heraus 
ergeben sich prognostizierte Belas-
tungen in Höhe von 13,527 Milliarden 
Euro in den Jahren 2025 bis 2029 – 
diesen stehen im selben Zeitraum Ent-
lastungen der Kommunalfinanzen in 
Höhe von 22,172 Milliarden Euro 
gegenüber — und das bereits ohne 
konkreten Mechanismus zur Umset-
zung der vereinbarten Veranlassungs-
konnexität.

Das klare Bekenntnis zum Prin-
zip der Veranlassungskonnexität („Wer 
bestellt, bezahlt“) ist die überragende 
finanzpolitische Vereinbarung des 
Koalitionsvertrags. Bei konsequenter 
Anwendung schützt die Verständi-
gung auf die Veranlassungskonnexität 
die Kommunen vor finanziellen Belas-
tungen aus der Bundesgesetzgebung. 
Bund und Länder haben am 18. Juni 
2025 vereinbart, rechtzeitig vor einem 
weiteren Anwendungsfall einen 
Umsetzungsmechanismus zur Anwen-
dung des Prinzips der Veranlassungs-
konnexität zu erarbeiten. Die Etablie-
rung solch eines Umsetzungsmecha- 
nismus für weitere Anwendungsfälle 
ist zielführend, um Diskussionen wie 
beim steuerlichen Sofortinvestitions-
programm zu vermeiden.

Auf der gemeinsamen Minis-
terpräsidentenkonferenz mit dem 
Bundeskanzler am 4. Dezember 2025 
wurde noch kein entsprechender 
Regelungsmechanismus beschlossen, 
sondern die Vereinbarung auf das 

Dezember 2025 beschlossene föde-
rale Modernisierungsagenda sei ein 
großer Schritt in die richtige Richtung 
hin zu mehr Vertrauen auch in die 
Kommunen, so Mack. "Die föderale 
Modernisierungsagenda greift mit 
ihren Zielen und Vorhaben viele 
Aspekte auf, die die Kommunen als 
dringende Handlungsempfehlungen 
zum Bürokratieabbau identifiziert und 
benannt haben. Wir haben als Arbeits-
gemeinschaft Kommunalpolitik der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion über 
unsere Mitglieder in die Kommunal-
verwaltungen hineingehorcht und 
zahlreiche Vorschläge zum Abbau von 
Standards und zur Verbesserung von 
Verfahrensabläufen erhalten. Viele 
dieser Vorschläge finden sich so oder 
so ähnlich auch in der föderalen 
Modernisierungsagenda — einige 
gehen aber auch darüber hinaus." 

Es sei nunmehr Aufgabe des 
Zukunftspakts von Bund, Ländern und 

Kommunen, zu dem die Beratungen 
im Januar 2026 beginnen werden, 
Modernisierungsansätze zu forcieren 
und mit Leben zu füllen, so Mack. "Die 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
wird sich mit einer Positionierung zu 
den Erwartungen an den Zukunftspakt 
in die anstehenden Beratungen ein-
bringen und diese intensiv begleiten."
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Steuerliches Sofortinvestitionspro-
gramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland:

Bund und Länder haben am 
18./23. Juni 2025 vereinbart, dass der 
Bund im Zeitraum bis 2029 den Kom-
munen direkt die aus dem steuerli-
chen Sofortinvestitionsprogramm pro-
gnostizierten Steuermindereinnahmen 
über Festbeträge bei der Verteilung 
der Umsatzsteuer erstattet. 

Mit dem FAG-Änderungsgesetz 
2025 (im Bundestag verabschiedet 
am 16.10.2025) setzt der Bund erst-
mals das Prinzip der Veranlassungs-
konnexität um – die Kommunen 
erhalten die Steuermindereinnahmen 
aus dem sogenannten Investitions-
booster über Festbeträge bei der 
Beteiligung am Aufkommen aus der 
Umsatzsteuer erstattet.

Die Länder erhalten in den vier 
Jahren bis 2029 eine anteilige Kom-
pensation in Höhe von insgesamt acht 
Milliarden Euro über Förderpro-
gramme (vier Milliarden Euro) im 
Bereich Bildungs-/Betreuungsinfra-
struktur, Hochschul- Wissenschaftsinf-
rastruktur und Kita-Investitionspro-
gramm sowie eine Entlastung beim 
Transformationsfonds Krankenhäuser 
(vier Milliarden Euro).

Die Befristung der direkten 
Kompensation der Steuerminderein-
nahmen ist nachvollziehbar und 
gerechtfertigt. Die Kommunen wer-
den auch von konjunkturell steigen-
den Steuereinnahmen (aufgrund 
wachsender Beschäftigungszahlen) 
und sinkenden Sozialausgaben (auf-
grund wachsender Beschäftigungs-
zahlen) profitieren. Auch die Kompen-
sation mittels Umsatzsteuerverteilung 

ist zielführend. Denn letztendlich 
gehen durch das steuerliche Sofort-
programm wirtschaftskraftbezogen 
Einnahmen zurück, die nunmehr wirt-
schaftskraftbezogen kompensiert wer-
den. Die Kommunen profitieren auch 
von der Entlastung der Länder – die 
Förderprogramme in den Bereichen 
Bildungs-/Betreuungsinfrastruktur 
sowie Kita-Investitionsprogramm stär-
ken unmittelbar die kommunale Infra-
struktur.

Es ist ein wichtiges Signal, dass 
der Bund befristet bis 2029 die kom-
munalen Steuermindereinnahmen 
über Festbeträge bei der Umsatzsteu-
erverteilung kompensiert. Die Bun-
desregierung übernimmt damit Ver-
antwortung und sendet im Sinne der 
Veranlassungskonnexität ein klares 
Zeichen der Verlässlichkeit an die 
Kommunen.

Kommunale Selbstverwaltung
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode
Beschränkung der Privilegierung 
des Baus von Windenergieanlagen 
im Außenbereich:

Der Deutsche Bundestag hat 
am 10. Juli 2025 das Gesetz zur 
Umsetzung von Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2023/2413 für Zulassungs-
verfahren nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz und dem 
Wasserhaushaltsgesetz, zur Änderung 
des Bundeswasserstraßengesetzes, 
zur Änderung des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes und zur Ände-
rung des Baugesetzbuchs verabschie-
det. Dabei handelt es sich primär um 
die Umsetzung der europäischen 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED 
III), mit der der Ausbau erneuerbarer 
Energieanlagen beschleunigt werden 
soll.

Darüber hinaus enthält das 
Gesetz eine Änderung in § 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes: 
„Werden die Flächenbeitragswerte 
nach Maßgabe von § 3 Absatz 1 und 2 
erreicht, so ist dem überragenden 
öffentlichen Interesse am Ausbau der 
Windenergie nach § 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes für Vorha-
ben, die außerhalb von Windenergie-
gebieten im Sinne des § 2 Nummer 1 
liegen, bei der Anwendung des § 35 

Absatz 2 des Baugesetzbuchs Rech-
nung getragen.“ Eine Privilegierung 
von Windenergieanlagen im Außen-
bereich soll damit ausgeschlossen 
werden, sobald die geforderten Flä-
chenbeitragswerte erreicht und ent-
sprechende Vorranggebiete ausge-
wiesen worden sind. Zudem wird § 
249 BauGB dahingehend geändert, 
dass bei Erreichen der Flächenbei-
tragswerte außerhalb ausgewiesener 
Windenergiegebiete Bauvorhaben 
nur „ausnahmsweise nach § 35 Absatz 
2 zugelassen werden, wenn ausge-
schlossen ist, dass die in § 35 Absatz 
3 Nummer 5 genannten Belange oder 

Finanzen
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode

erste Quartal 2026 vertagt.

Dabei wäre die Kompensation 
über Umsatzsteuerfestbeträge ein 
gangbarer Weg. Der Regelungs-
mechanismus zur Kompensation von 
Mindereinnahmen bzw. Mehrausga-
ben der Kommunen sollte sich nicht 
allein an einem wirtschaftskraftbezo-

genen Schlüssel orientieren, sondern 
beispielsweise auch Aspekte wie Ein-
wohnerzahl und Fläche sowie die Ziel-
stellung des jeweiligen Bundesgeset-
zes, in dessen Zuge die Kompensation 
erfolgen soll, berücksichtigen. Ent-
scheidend ist, dass die Kommunen 
stärker eingebunden werden. Nur 

wenn die Betroffenen vor Ort mitre-
den können, entsteht ein Regelwerk, 
das wirklich praxistauglich ist und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht wird.
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das Orts- und Landschaftsbild berührt 
sind.“ Auch dies schränkt die Privile-
gierung von Windenergieanlagen 
außerhalb ausgewiesener Windvor-
ranggebiete ein. Mit beiden Maßnah-
men wird die kommunale Selbstver-
waltung gestärkt und verhindert, dass 
die kommunale Planungshoheit aus-
gehöhlt wird.

NOOTS-Staatsvertrag schafft Grund-
lage für Digitalisierung auch kom-
munaler Angebote

Der NOOTS-Staatsvertrag ver-
folgt das Ziel, ein gemeinsames flä-
chendeckendes informationstechni-
sches System zu etablieren, das 
perspektivisch den gesamten Daten-
austausch zwischen öffentlichen Stel-
len automatisiert, reibungslos, schnell 
und damit auch kostengünstig und 
bürokratiearm ermöglicht. Derzeit 
sind die Datenbestände der deutschen 
Verwaltung technisch nicht vernetzt. 
Mit dem NOOTS-Staatsvertrag soll die 
bislang fehlende rechtliche Grundlage 
für den Aufbau einer gemeinsamen 
Infrastruktur zum Datenaustausch 
zwischen öffentlichen Stellen von 
Bund und Ländern geschaffen wer-
den.

Mit dem Gesetz zum Vertrag 
über die Errichtung, den Betrieb und 
die Weiterentwicklung des Nationalen 
O n c e - O n l y -Te c h n i c a l - Sy s t e m s 
(NOOTS) (Vertrag zur Ausführung von 
Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG – 
NOOTS-Staatsvertrag) wird die gesetz-
liche Grundlage für das Once-Only-
Prinzip und die effiziente 
Digitalisierung auch kommunaler 
Angebote geschaffen. Zunächst soll 

das Once-Only-Prinzip für Verwal-
tungsleistungen nach dem Onlinezu-
gangsgesetz umgesetzt werden. Die 
weitere Nutzung des Systems wird 
durch den IT-Planungsrat nach Maß-
gabe des NOOTS-Staatsvertrags 
gesteuert.

Anhebung der Übungsleiter- und 
Ehrenamtspauschale – Unterstüt-
zung für kommunales Ehrenamt:

Mit dem Steueränderungsge-
setz 2025, das der Deutsche Bundes-
tag am 4. Dezember 2025 verabschie-
det hat, wird die Übungsleiterpauschale 
auf 3.300 Euro und die Ehrenamts-
pauschale auf 960 Euro angehoben. 
Hiervon kann auch das kommunale 
Ehrenamt profitieren – sowohl ehren-
amtliche kommunale Amts- und Man-
datsträger als auch Funktionsträger 
Freiwilliger Feuerwehren. Die unter 
die Pauschale fallenden steuerfreien 
Beträge gelten zudem nicht als 
Arbeitsentgelt im Sinne sozialversi-
cherungspflichtiger Regelungen (§ 14 
Abs. 1 SGB IV), so dass hierüber auch 
Kommunen entlastet werden können, 
die beispielsweise bei ehrenamtlichen 
Bürgermeistern auf Aufwandsent-
schädigungen aus kommunalem 
Ehrenamt Rentenversicherungsbei-
träge abführen müssen.

Beschränkte Privilegierung von Bat-
teriespeicheranlagen im Außenbe-
reich berücksichtigt kommunale 
Planungshoheit:

Mit der Ende November 2025 
beschlossenen Änderung des Energie-
wirtschaftsgesetzes hatte der Deut-
sche Bundestag vorübergehend die 

Errichtung von Batteriespeicheranla-
gen sowie Anlagen zur Speicherung 
von Wärme und Wasserstoff im 
Außenbereich durch eine Änderung 
des § 35 BauGB privilegiert. Diese 
unbeschränkte Privilegierung ist mit 
Verabschiedung des Gesetzes zur 
Beschleunigung des Ausbaus von 
Geothermieanlagen, Wärmepumpen 
und Wärmespeichern sowie zur Ände-
rung weiterer rechtlicher Rahmenbe-
dingungen für den klimaneutralen 
Ausbau der Wärmeversorgung so ein-
geschränkt worden, dass die kommu-
nale Planungshoheit nicht einge-
schränkt wird.

Im Außenbereich privilegiert 
sind nunmehr Geothermieanlagen 
und die untertägige Speicherung von 
Wärme sowie Batteriespeicher unmit-
telbar neben Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie (Voraussetzung 
ist ein räumlich-funktionaler Zusam-
menhang) und Umspannwerken bzw. 
Kraftwerken (Voraussetzung hier 
unter anderem: maximale Entfernung 
200 Meter, Anlagengröße mindestens 
4 MW, in einer einzelnen Gemeinde 
darf die von allen privilegierten Spei-
cheranlagen in Anspruch genommene 
Gesamtfläche nicht 0,5 Prozent des 
Gemeindegebiets übersteigen und 
maximal 50.000 Quadratmeter betra-
gen). Die beschränkenden Vorausset-
zungen tragen dazu bei, einen Wild-
wuchs im Außenbereich zu verhindern. 
Durch die Begrenzung der für Batte-
riespeicher in Anspruch genommenen 
Gesamtfläche werden kleine Gemein-
den (bei denen 0,5 % weniger als 
50.000 qm sind) und große Gemein-
den (bei denen 0,5 % mehr als 50.000 
qm sind) vor Überlastung geschützt. 
Jenseits der Privilegierungsvorausset-
zungen sind mit entsprechender Pla-
nung weitere Anlagen möglich. In 
allen Privilegierungs-Fällen greift auch 
die Rückbaupflicht bzw. die Pflicht zur 
Vorsorge für den Rückbau in § 35 Abs. 
5 Satz 2.

Die ursprüngliche Privilegie-
rung von Wasserstoffanlagen im 
Außenbereich ist – vorerst – wieder 
abgeschafft worden. Hier wurde die 
Bundesregierung in einem Entschlie-
ßungsantrag vom Deutschen Bundes-
tag aufgefordert, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, der bis Sommer 2026 
beraten werden soll.
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Migration und Integration
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode
Zurückweisungen an den Landes-
grenzen und Aussetzung des Famili-
ennachzugs zu subsidiär Schutzbe-
rechtigten:

Mit Übernahme der Regie-
rungsgeschäfte hat die Bundesregie-
rung Zurückweisungen an den Lan-
desgrenzen ausgeweitet. CDU und 
CSU haben Zurückweisungen an unse-
ren Grenzen versprochen, diese set-
zen wir seit Tag eins nun um. Das ist 
der Beginn der Migrationswende. 
Deutschland schlägt einen anderen, 
konsequenten Kurs in der Migration 
ein. 

Am 27. Juni 2025 hat der Deut-
sche Bundestag das Gesetz zur Aus-
setzung des Familiennachzugs zu sub-
sidiär Schutzberechtigten beschlossen. 
In § 1 AufenthaltsG, der die Ziele des 
Aufenthaltsgesetzes festlegt, wird 
neben der „Steuerung“ nun wieder die 
„Begrenzung“ von Zuwanderung auf-
genommen. Damit ist klar, dass das 
Aufenthaltsrechts nicht nur der Steue-
rung, sondern auch der Begrenzung 
von Zuwanderung dienen soll. Das 
Wort „Begrenzung“ war von der Vor-
gängerregierung gestrichen worden. 
Indem „Begrenzung“ nun wieder auf-
genommen wird, soll den Aufnahme-
kapazitäten des Staates und der Wah-
rung von Funktionsfähigkeit und 
Integrationsfähigkeit Rechnung getra-
gen werden. Diese Zielbestimmung ist 
von Verwaltung und Gerichten auch 
für die Auslegung der Gesetzesbe-
stimmungen heranzuziehen. Zudem 
wird der Familiennachzug von subsi-
diär Schutzberechtigten für zwei Jahre 
ausgesetzt. Angesichts der Belastun-
gen der Länder und Kommunen bei 
der Unterbringung von Asylsuchen-
den und deren Familien hatten die 
Länder den Bund bereits im Oktober 
2023 zu diesem Schritt aufgefordert. 
2016 wurde der Familiennachzug für 
zwei Jahre ausgesetzt. Seit 2018 konn-
ten nach geltendem Recht pro Monat 
maximal 1000 Visa für den Familien-

nachzug von subsidiär Schutzberech-
tigten ausgestellt werden. In Härtefäl-
len bleibt der Familiennachzug 
weiterhin möglich.

Die Regelungen sind wichtige 
Mosaiksteine in der Politik des Bundes 
zur Begrenzung irregulärer Migration, 
mit denen die Kommunen bei Unter-
bringung, Betreuung und Integration 
von Flüchtlingen/Asylbewerbern ent-
lastet werden können.

Änderung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes – Bund schafft Pull-
Faktor ab:

Der Deutsche Bundestag hat 
am 9. Oktober 2025 mit dem „Sechs-
ten Gesetz zur Änderung des Staats-
angehörigkeitsgesetzes“ einen immer 
wieder kritisierten Pull-Faktor der 
Migration abgeschafft. Ein Verzicht 
der sogenannten „Turbo-Einbürge-
rung“ ist ein weiteres Puzzleteil in der 
von der unionsgeführten Bundesre-
gierung eingeleiteten Migrations-
wende und kann dazu beitragen, 
Kommunen bei der Unterbringung, 
Betreuung und Integration von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen zu ent-
lasten.

Ausweisen sicherer Herkunftsstaa-
ten:

Mit der Verabschiedung des 
Gesetzes zur Bestimmung sicherer 
Herkunftsstaaten durch Rechtsverord-
nung und Abschaffung des anwaltli-
chen Vertreters bei Abschiebungshaft 
und Ausreisegewahrsam hat der Bun-
destag Anfang Dezember 2025 einen 
weiteren Baustein der Migrations-
wende umgesetzt und trägt damit 
auch zur Entlastung der Kommunen 
bei der Bewältigung flüchtlingsbe-
dingten Mehraufwands bei.

Mit der Einfügung eines neuen 
§ 29 b AsylG wird die Möglichkeit 
geschaffen, per Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates 
sichere Herkunftsstaaten für den 
internationalen Schutz (Schutz nach 

Genfer Flüchtlingskonvention und 
subsidiären Schutz) zu bestimmen. 
Die neue Regelung macht von der gel-
tenden Asylverfahrensrichtlinie 
Gebrauch (EU-Richtlinie 2013/32). 
Die Grundvoraussetzungen für die 
Einstufung werden im Gesetz aufge-
führt, es darf weder eine Verfolgung 
noch Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe 
noch Bedrohung infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internatio-
nalen oder innerstaatlichen bewaffne-
ten Konflikts zu befürchten sein. Mit 
der neuen Regelung können Länder 
mit geringer Anerkennungsquote 
schneller und einfacher als sichere 
Herkunftsstaaten eingestuft werden; 
die langjährige Blockade im Bundesrat 
entfällt. Die Ausweisung von sicheren 
Herkunftsstaaten ist eine Möglichkeit, 
schnell und deutlich Zeichen zu set-
zen. Das bedeutet schnellere Verfah-
ren und ein deutliches Signal auch in 
die Länder, dass sich ein Asylverfahren 
in Deutschland nicht lohnt. Mit der 
Einstufung erreicht man eine erhebli-
che Beschleunigung der Verfahren. 
Denn der Asylantrag gilt in der Folge 
regelmäßig als „offensichtlich unbe-
gründet“, es sei denn, der Betreffende 
trägt Tatsachen oder Beweismittel vor, 
die belegen, dass im Herkunftsland 
doch Verfolgung droht.

Zugleich wird mit dem Gesetz 
die verpflichtende Bestellung eines 
anwaltlichen Vertreters bei Abschie-
bungshaftverfahren und Verfahren 
zum Ausreisegewahrsam abgeschafft. 
Sie war auf Drängen der Grünen im 
laufenden Gesetzgebungsverfahren in 
das Rückführungsverbesserungsge-
setz im Februar 2024 eingeführt wor-
den. Die Regelung bewirkte Verwir-
rung und eine Mehrbelastung der 
Justiz. Abschiebungen wurden 
dadurch weiter erschwert, Abschie-
bungshaftanhörungen wurden zeitin-
tensiver und komplexer.
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Gleichwertige Lebensverhältnisse
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode
Änderung des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes:

Am 26. Juni 2025 hat der Deut-
sche Bundestag eine Änderung des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes 
(AEG) beschlossen. Die Ampelkoali-
tion hatte in der 20. Wahlperiode die 
Voraussetzungen zur Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken verschärft und 
damit faktisch zahlreiche Stadtent-
wicklungsvorhaben blockiert. Die 
nunmehr erfolgte Änderung des § 23 
AEG stellt – unter Beibehaltung des 
überragenden öffentlichen Interesses 
von Bahnbetriebszwecken – sicher, 
dass Nutzungen ehemaliger Bahnflä-
chen zu anderen Zwecken wieder 
ermöglicht werden, wenn eine künf-
tige Nutzung der Flächen für den 
Bahnbetrieb langfristig nicht zu erwar-
ten ist. Außerdem wird sichergestellt, 
dass künftige Reaktivierungsvorhaben 
nicht durch eine Freistellung verun-
möglicht werden.

Mit dem Gesetz schaffen wir 
eine dringend benötigte Erleichterung 
für Städte und Gemeinden. Die im 
Dezember 2023 von der Ampel-Koali-
tion eingeführten rigiden Freistel-
lungsregelungen für Bahnflächen 
haben bundesweit über 170 kommu-
nale Projekte blockiert — insbeson-
dere im Wohnungsbau. Die Gesetzes-
änderung sorgt nun für Rechtsklarheit 
und mehr Planungssicherheit: Bahn-
flächen können freigestellt werden, 
wenn sie weder konkret noch in 
Zukunft für die Bahn gebraucht wer-
den. Damit ermöglichen wir eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung, 
auch beim Thema Wohnraum, ohne 
die Perspektiven für den Schienenver-
kehr aus dem Blick zu verlieren. Das 
ist eine pragmatische Lösung, die den 
Bedürfnissen vor Ort gerecht wird."

Große Städte und Ballungszen-
tren brauchen dringend innerstädti-
sche Flächen – vor allem für Woh-
nungsbau. Die dort angefangenen 
Planungen können nun endlich wei-
tergeführt werden. Gleichzeitig ver-
hindert die gesetzliche Regelung, dass 
potenziell reaktivierbare Strecken vor-
eilig aufgegeben werden. Das ist für 
die Schieneninfrastruktur in unserem 
Land wichtig und ein ausgewogener 

Weg.

Auf diese Weise werden der 
Erhalt der Schieneninfrastruktur auf 
der einen Seite und der dringende 
Bedarf der städtebaulichen Entwick-
lung, wozu nicht nur der Wohnungs-
baubedarf zählt, auf der anderen Seite 
in Einklang gebracht und das kommu-
nale Entwicklungspotenzial gestärkt.

Änderung der Regelungen über die 
zulässige Miethöhe bei Mietbeginn:

Am 26. Juni 2025 hat der Deut-
sche Bundestag die bestehende Miet-
preisbremse nunmehr bis 2029 ver-
längert. Den Landesregierungen wird 
es ermöglicht, Gebiete mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt auch 
über den 31. Dezember 2025 hinaus 
durch Rechtsverordnung zu bestim-
men. 

Bezahlbares Wohnen ist für 
den Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft zentral. Als Union stehen wir für 
starke soziale Leitplanken im Miet-
recht. Die hohen Mieten in den Städ-
ten sind ein großes Problem für Miete-
rinnen und Mieter. Die Verlängerung 
der Mietpreisbremse um weitere vier 
Jahre kann dazu beitragen, die Miet-
preisentwicklung insbesondere in 
städtischen Ballungszentren zu ver-
langsamen und somit einen wichtigen 
Beitrag zur Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse zwischen Stadt 
und Land leisten.

Die Mietpreisbremse ist und 
bleibt aber eine Zwischenlösung, bis 
die Wohnungsmärkte sich wieder 
beruhigt haben. Sie kann und darf 
daher nicht beliebig oft verlängert 
werden. Das Bundesverfassungsge-
richt hat uns insoweit klare und enge 
Grenzen gesetzt. Mit der nochmaligen 
Verlängerung testen wir diese aus, 
weiter dürfen wir nicht gehen. Immer 
mehr Regulierung ersetzt nicht drin-
gend benötigten Wohnungsbau. Stei-
gende Mieten kriegen wir nachhaltig 
nur in den Griff, wenn wir mehr, 
schneller und kostengünstiger bauen. 
Wenn die Länder die Mietpreisbremse 
vor Ort verlängern, müssen sie Maß-
nahmen zur Stärkung des Wohnungs-
baus auf den Weg bringen. Als Bund 
leisten wir unseren Anteil und bringen 
den Bau-Turbo und den Gebäudetyp-E 

bis zum Sommer auf den Weg und 
machen den EH55-Standard vorüber-
gehend wieder förderfähig. Das gibt 
zusammen einen starken Impuls für 
den Wohnungsbau.

„Bau-Turbo“ – Gesetz zur Beschleu-
nigung des Wohnungsbaus und zur 
Wohnraumsicherung:

Der Deutsche Bundestag hat 
am 9. Oktober 2025 in 2./3. Lesung 
das Gesetz zur Beschleunigung des 
Wohnungsbaus und zur Wohnraumsi-
cherung debattiert und damit den 
Weg für den sogenannten Bau-Turbo 
freigemacht. Kernstück des Gesetzes 
ist die Einfügung eines § 246e BauGB 
(sog. Bau-Turbo), der zur Beschleuni-
gung des Wohnungsbaus befristet bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2030 
ein Abweichen vom Planungsrecht 
des BauGB und den auf seiner Rechts-
grundlage erlassenen Vorschriften 
erlaubt. Zur Wahrung der kommuna-
len Planungshoheit bedarf eine Zulas-
sungsentscheidung der Zustimmung 
der Stadt/Gemeinde. Auch die Mög-
lichkeiten des § 31 Absatz 3 BauGB, 
zugunsten des Wohnungsbaus von 
den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans zu befreien, werden erweitert. 
Hierdurch ermöglichen wir Erweite-
rungen von Gebäuden überall und 
nicht mehr nur in angespannten Woh-
nungsmärkten, insbesondere Aufsto-
ckungen. Ebenso wird die Möglichkeit 
des § 34 Absatz 3a BauGB, im unbe-
planten Innenbereich vom Einfü-
gungsgebot abzuweichen, ausge-
dehnt. Damit kann künftig leichter 
verdichtet gebaut werden, d.h. in 
zweiter Reihe auf dem Grundstück 
oder auf Höfen. Auch hier bedarf die 
Zulassungsentscheidung zur Wahrung 
der kommunalen Planungshoheit der 
Zustimmung der Gemeinde. Die 
Zustimmung wird in einem neuen § 
36a BauGB näher geregelt. Zudem 
werden die Möglichkeiten einer ein-
zelfallgerechten und rechtssicheren 
Lösung von Lärmkonflikten im Rah-
men der Bauleitplanung, insbeson-
dere bei der Ausweisung zusätzlicher 
Wohnbauflächen, gestärkt. Dazu wird 
die ausdrückliche Befugnis aufge-
nommen, bei Aufstellung eines 
Bebauungsplans in begründeten Fäl-
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len von der Technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
abweichen zu können.

Der sogenannte Bau-Turbo, 
den der Bund freigeschaltet hat, kann 
dazu beitragen, angespannte Woh-
nungsmärkte zu entlasten. Bauinter-
essenten erhalten mehr Möglichkei-
ten, Projekte zur Ausweitung des 
Wohnraumangebots zu realisieren. 
Die Kommunen bekommen mehr Pla-
nungsmöglichkeiten, um schneller 
Flächen zur Wohnbebauung zur Ver-
fügung stellen zu können. Mit dem 
Bau-Turbo befreien wir die Kommu-
nen aus dem engen, zeitaufwändigen 
und kostentreibenden Korsett des 
Baugesetzbuchs. Und zwar bundes-
weit, vom Einfamilienhaus über die 
Aufstockung von Supermärkten mit 
neuen Wohnungen bis zum großen 
Mietshaus. Künftig gilt: Wer bauen, 
aufstocken oder nachverdichten will, 
kann das machen. Schnell, unbürokra-
tisch und kostengünstig. Wir geben 
den Kommunen mehr Gestaltungs-
spielraum für die Nutzung von Freiflä-
chen. Dabei berücksichtigen wir nicht 
nur das Wohnen. Wir denken auch die 
notwendige Infrastruktur mit: Bauten 
für gesundheitliche, soziale und kultu-
relle Zwecke ebenso wie Läden zur 
Deckung des alltäglichen Bedarfs. Wir 
setzen auf starke Bürgermeister vor 
Ort, die mitziehen und den Bau-Turbo 
zünden. Ihre kommunale Planungsho-
heit bleibt gesichert. Mit dem Bau-
Turbo bekommen wir auch die stei-
genden Mieten in den Griff, nicht mit 
immer mehr Regulierung.

Dabei ist wichtig, dass Pla-
nungsbeschleunigung und kommu-
nale Planungshoheit im Einklang 
gehalten werden: Ein Abweichen vom 
Bebauungsplan ist nur möglich, wenn 
die betroffene Kommune zustimmt. 
Statt einer aufwändigen Änderung 
eines Bebauungsplans reicht aber 
künftig ein einfacher Beschluss, vom 
bestehenden Planungsrecht abzuwei-
chen. Das schafft nicht nur schneller 
mehr Wohnraum, sondern entlastet 
auch die Kommunalverwaltungen. 
Dabei ist für uns wichtig: Der Bau-
Turbo ist kein Muss – er ist ein Instru-
ment, das die Kommunen bei Bedarf 
nutzen können.

Ein Quantensprung ist, dass 
Lärmschutzregeln jetzt wesentlich fle-
xibler gehandhabt und von den Vorga-
ben der TA-Lärm abgewichen werden 

kann. Nutzungskonflikte zwischen 
Wohnen und Gewerbe können wir so 
besser auflösen.

Wenn der Bau-Turbo zünden 
soll, muss er aber auch zünden kön-
nen und darf nicht ausgebremst wer-
den – zum Beispiel durch Verbands-
klagen. Es bringt nichts, wenn eine 
Kommune nach Abwägung der Lage 
unter Einbeziehung der nachbar-
schaftlichen Interessen die Entschei-
dung trifft, vom Bebauungsplan abzu-
weichen und anschließend diese 
Entscheidung aus prinzipiellen Über-
legungen ohne eigene Betroffenheit 
heraus beklagt und damit auf die 
lange Bank geschoben wird. CDU, CSU 
und SPD haben vereinbart, das Ver-
bandsklagerecht vor Verwaltungsge-
richten zu reformieren, zu straffen 
und auf die tatsächliche Betroffenheit 
auszurichten. Hier ist die Bundespoli-
tik jetzt gefordert, den Bau-Turbo 
durch die Umsetzung des Koalitions-
vertrags zu flankieren.

Mit dem Bau-Turbo liefert der 
Bund ein weiteres Puzzlestück zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse. Wir entlasten Wohnungs-
märkte – wir entlasten Kommunalver-
waltungen bei gleichzeitiger Stärkung 
der kommunalen Planungshoheit – 
und wir tragen dazu bei, die Nerven 
von Wohnungssuchenden zu entlas-
ten.

Änderung des Telekommunikati-
onsgesetzes – Feststellung des 
überragenden öffentlichen Interes-
ses für den Ausbau von Telekommu-
nikationsnetzen:

Am 26. Juni 2025 hat der Deut-
sche Bundestag das TKG-Änderungs-
gesetz 2025 beschlossen. Damit wird 
für den Ausbau der Telekommunikati-
onsnetze ein überragendes öffentli-
ches Interesse festgestellt.

Die Digitalisierung ist der Trei-
ber für mehr Fortschritt, mehr Klima-
schutz, eine höhere Lebensqualität 
und neue Chancen. Flächendeckende, 
hochleistungsfähige, ökologisch nach-
haltige und sichere digitale Infrastruk-
turen sind Voraussetzung dafür, dass 
uns die digitale Transformation 
Deutschlands umfassend gelingt. Der 
dringend notwendige Ausbau unserer 
digitalen Infrastruktur muss daher 
auch mit Blick auf gleichwertige 
Lebensverhältnisse beschleunigt wer-
den. Mit der Feststellung des überra-
genden öffentlichen Interesses für 

den Ausbau der Telekommunikations-
netze in § 1 des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) wird Vorhaben zum 
TK-Netzausbau in Genehmigungsver-
fahren bei der Abwägung der unter-
schiedlichen Belange in der Regel Vor-
rang eingeräumt, wodurch der 
Verfahrens- und Genehmigungspro-
zess deutlich beschleunigt wird.

Gesetz zur Errichtung eines Sonder-
vermögens Infrastruktur und Kli-
maneutralität (SVIKG):

Mit dem am 18. September 
2025 in 2./3. Lesung abschließend im 
Bundestag beratenen Gesetz zur 
Errichtung eines Sondervermögens 
Infrastruktur und Klimaneutralität 
(SVIKG) leistet der Bund einen weite-
ren Beitrag zur Schaffung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse. Primär schafft 
das Gesetz den Umsetzungsrahmen 
und legt die Möglichkeiten des Bun-
des zur Mittelverwendung aus dem 
Sondervermögen fest.

Das stärkt aber direkt und indi-
rekt auch kommunale Infrastruktur 
und verbessert die Lebensqualität 
sowohl in ländlichen Räumen als auch 
in städtischen Ballungszentren: Inves-
titionen in Verkehrsinfrastruktur sind 
ein Beitrag zur Verbesserung der 
Mobilität – Investitionen aus Mitteln 
des Sondervermögens können auch 
Infrastruktur in städtischen Ballungs-
zentren verbessern – Investitionen 
aus Mitteln des Sondervermögens 
können auch Infrastruktur in ländli-
chen Regionen verbessern – Investiti-
onen / Zahlungen aus Mitteln des 
Sondervermögens können auch kom-
munal getragene Krankenhäuser stär-
ken.

Befugniserweiterung in der Pflege 
trägt zur Stärkung ländlicher Räume 
bei:

Mit dem Gesetz zur Befugnis-
erweiterung und Entbürokratisierung 
in der Pflege, das der Deutsche Bun-
destag am 6. November 2025 verab-
schiedet hat, werden die die Kompe-
tenzen des Pflegepersonals, das 
künftig eigenverantwortlich Leistun-
gen erbringen soll, die bisher Ärztin-
nen und Ärzten vorbehalten sind, 
erweitert. Das stärkt die Gesundheits-
versorgung insbesondere in dünner 
besiedelten ländlichen Räumen mit 
geringer Dichte ärztlicher Praxen und 
trägt damit zur Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land 
bei.
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Geothermie und Batteriespeicher – 
Energiewirtschaft stärkt ländliche 
Räume:

Der Deutsche Bundestag hat 
am 4. Dezember 2025 das Gesetz zur 
Beschleunigung des Ausbaus von 
Geothermieanlagen, Wärmepumpen 
und Wärmespeichern sowie zur Ände-
rung weiterer rechtlicher Rahmenbe-
dingungen für den klimaneutralen 
Ausbau der Wärmeversorgung verab-
schiedet. Ziel des Gesetzes ist es, 
Hemmnisse bei der Erschließung der 
Geothermie sowie dem Ausbau von 
großen Wärmepumpen, die insbeson-
dere See- und Flusswasser, Abwasser, 
unvermeidbare Abwärme oder auch 
Luft nutzen, abzubauen. Das überra-
gende öffentliche Interesse bei Geo-
thermie wird konkretisiert. Erleichte-
rungen werden auch für 
Wärmespeicher sowie Wärmeleitun-

gen geschaffen. Planfeststellungsver-
fahren für Wärmeleitungen werden 
deutlich beschleunigt.

Geothermie kann einen wichti-
gen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
leisten. Die Errichtung und der Betrieb 
entsprechender Anlagen kann zudem 
die finanzielle und strukturelle Ent-
wicklung ländlicher Räume unterstüt-
zen. Die im BauGB vorgenommene 
Privilegierung von untertägigen Wär-
mespeichern wenn sie in einem räum-
lich-funktionalen Zusammenhang zu 
Wärmenetzen stehen, welche wiede-
rum mit Wärmequellen (z.B. Solar- 
und Geothermieanlagen, Abwärme-
quellen) sowie Abnehmern von 
Wärme im Zusammenhang stehen, 
kann zur Versorgung ländlicher Regio-
nen unabhängig von Öl und Gas bei-
tragen.

Anhebung der Pendlerpauschale – 

Unterstützung des Wohnens in 
ländlichen Räumen:

Mit dem Steueränderungsge-
setz 2025, das der Deutsche Bundes-
tag am 4. Dezember 2025 verabschie-
det hat, wird die Pendlerpauschale ab 
dem 1. Kilometer auf 38 Cent/km 
angehoben. Die Anhebung der Entfer-
nungspauschale auf 38 Cent ab dem 
ersten Kilometer für alle Steuerpflich-
tigen trägt der Tatsache Rechnung, 
dass Pendler durch gestiegene Mobili-
tätskosten belastet sind. Betroffen 
sind in erster Linie Pendler in ländli-
chen Räumen, die nicht problemlos 
auf den ÖPNV umsteigen können und 
somit auf den eigenen PKW angewie-
sen sind. Die steuerrechtliche Erleich-
terung unterstützt das Wohnen in 
ländlichen Regionen und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Infrastruktur und kommunale Unternehmen
Kommunalpolitische Zwischenbilanz der 21. Wahlperiode
Beteiligung der Kommunen am 
Sondervermögen Infrastruktur:

Der Deutsche Bundestag hat 
am 9. Oktober 2025 mit der 2./3. 
Lesung im Plenum die parlamentari-
schen Beratungen des Gesetzes zur 
Finanzierung von Infrastrukturinvesti-
tionen von Ländern und Kommunen 
(LuKIFG) abgeschlossen. Damit ist 
bundesseitig der Weg frei, den Län-
dern und Kommunen 100 Milliarden 
Euro aus dem Sondervermögen Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen. Die 
Bundesregierung und die Regierungs-
fraktionen setzen ein starkes Zeichen 
für unsere Kommunen: Mit dem Län-
der- und Kommunal-Infrastrukturfi-
nanzierungsgesetz stellen wir 100 
Milliarden Euro für Investitionen 
bereit. Damit schaffen wir die Grund-
lage, dass überall vor Ort dringend 
benötigte Projekte endlich umgesetzt 
werden können – flexibel, schnell und 
zielgerichtet.

Ob neue Schulen, moderne 
Straßen, leistungsfähige Krankenhäu-
ser oder nachhaltige Energieprojekte 
– die Kommunen entscheiden selbst, 
wo die Mittel am meisten gebraucht 
werden. Die Zusätzlichkeit bei kom-
munalen Investitionen entfällt und die 

Bereiche der Mittelverwendung sind 
weit gefasst – und es sind auch Maß-
nahmen eingeschlossen, die zum 1. 
Januar 2025 bereits begonnen wor-
den sind. Das stärkt die kommunale 
Selbstverwaltung, zeigt, dass der Bund 
den Kommunen vertraut und kann zu 
einem raschen Mittelabfluss beitra-
gen. Der Verzicht auf die Zusätzlich-
keit der Mittelverwendung ist richtig 
und orientiert sich an der Realität vor 
Ort: Wenn eine Kommune den Bau 
oder die Sanierung einer Schule zwar 
bereits in Erwägung gezogen hat, 
Pläne aufgrund fehlender Finanzie-
rungsmittel aber bislang nicht umge-
setzt werden konnten, darf das nicht 
zu einem Ausschluss dieser Maß-
nahme führen.

Der Bund räumt den Ländern 
sowohl mit der bundesgesetzlichen 
Regelung als auch in der Verwaltungs-
vereinbarung weitgehende Freiheiten 
bei der Umsetzung auf Landesebene 
ein. Das bezieht sich sowohl auf die 
Mittelverteilung als auch auf die Ver-
wendungsnachweise. Diese Freiheiten 
müssen auch den Kommunen einge-
räumt werden. Die Kommunen brau-
chen pauschale Mittelzuweisungen 
und keine neuen Landesförderpro-
gramme mit aufwändigem Antrags- 

und Nachweisverfahren.

•	 Förderfähig sind Sachinvestitionen 
sowie notwendige Begleit- und Fol-
gemaßnahmen (z.B. Planung / Bau-
nebenkosten) für Projekte (oder 
Abschnitte), die nach dem 1.1.2025 
begonnen worden sind und bis 
zum 31.12.2042 abgeschlossen 
und vollständig abgenommen wor-
den sind;

•	 Die Länder legen das Umsetzungs-
verfahren fest – möglichst digital 
und effizient – Bürokratie ist auf 
das Mindestmaß zu reduzieren;

•	 Kommunen müssen vor der Inves-
tition eine angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung durch-
führen;

•	 Die Bundesförderung ist bei der 
Maßnahme entsprechend kennt-
lich zu machen (z.B. Hinweisschil-
der);

•	 Die Länder unterrichten bis März 
2026 den Bund über ihr jeweiliges 
Umsetzungsverfahren – und jähr-
lich über geplante, begonnene und 
abgeschlossene Maßnahmen;

•	 Kontrollen der Mittelverwendung 
erfolgen stichprobenartig (mindes-
tens 5 % der abgeschlossenen Maß-
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nahmen);

•	 Die zuständigen Stellen in den Län-
dern sind ermächtigt, die Auszah-
lung der Bundesmittel anzuordnen, 
wenn die Mittel zur Begleichung 
fälliger Rechnungen innerhalb von 
drei Monaten benötigt werden.

Ein kleiner Wermutstropfen 
bleibt: Wir hätten uns gewünscht, 
dass wir den Ländern eine verbindli-
che Quote auferlegen, in welcher 
Höhe die Kommunen mindestens an 
den 100 Milliarden Euro beteiligt wer-
den müssen. Erste Rückmeldungen 
aus den Ländern lassen die Erwartung 
zu, dass eine hohe Kommunalbeteili-
gung auch ohne Bundesvorgabe 
umgesetzt werden kann.

Dabei haben wir auch die 
Erwartung, dass die Bundesmittel 
nicht Landesmittel ersetzen, sondern 
zusätzlich zu bereits bestehenden 
investitionsfördernden Mitteln der 
Länder bei den Kommunen ankom-
men. Wir haben das feste Vertrauen, 
dass sich die Länder ihrer Verantwor-
tung bewusst sind und die Mittel im 
Sinne der Menschen vor Ort einsetzen 
werden.

Die Verteilung der Mittel an die 
Länder nach Königsteiner Schlüsseln 
ist zielführend. Finanzschwäche ist 
nicht der alleinige Grund für Investiti-
onsdefizite – weitere Ursachen liegen 
in strukturellen Aspekten wie der Per-
sonalausstattung von Kommunen 
(kleine Kommunen haben es schwe-
rer, Investitionen zu planen und umzu-
setzen – und dafür Fördermittel zu 
nutzen) oder auch einer ungünstigen 
Einwohner-Flächen-Relation, die zu 
steigenden Investitionskosten führt 
(eine Kommune mit einer Fläche von 
rund 200 Quadratkilometern und 
8.500 Einwohnern hat höhere Pro-
Kopf-Investitionskosten als eine Kom-
mune mit der gleichen Fläche aber 
mehr als 500.000 Einwohnern). Inso-
fern ist es nachvollziehbar, wenn bei 
Anwendung der Königsteiner Schlüs-
sel Flächenländer mit geringerer 
Bevölkerungsdichte pro Kopf einen 
leicht höheren Pro-Kopf-Betrag erhal-
ten.

Diese Entscheidungen sind ein 
Meilenstein: Sie schaffen Arbeits-
plätze, fördern das Wachstum und 
machen unser Land fit für die kom-
menden Jahrzehnte. Gemeinsam 
bauen wir an einer starken, nachhalti-
gen und lebenswerten Zukunft – für 

alle Menschen in Deutschland.

Gesetz zur Verlängerung der Fristen 
im Investitionsprogramm Ganztags-
ausbau:

Am 26. Juni 2025 hat der Deut-
sche Bundestag das Gesetz zur Ver-
längerung der Fristen im Investitions-
programm Ganztagsausbau 
beschlossen. Mit dem Gesetz wird der 
Förder- und Abrechnungszeitraum um 
zwei Jahre im Ganztagsfinanzhilfege-
setz (GaFinHG) verlängert. Darauf auf-
bauende Fristenregelungen, insbe-
sondere zur Umverteilung, werden 
entsprechend angepasst. Entspre-
chend der Verlängerung der Finanzhil-
fen wird die Auflösung des Sonderver-
mögens zum „Ausbau ganztägiger 
Bildungs- und Betreuungsangebote 
für Kinder im Grundschulalter“ im 
GaFG vom 31. Dezember 2028 auf 
den 31. Dezember 2030 verschoben.

Von Ende 2020 bis Ende 2021 
standen den Ländern zunächst Inves-
titionsmittel in Höhe von bis zu 750 
Millionen Euro im Rahmen des „Inves-
titionsprogramms zum beschleunig-
ten Infrastrukturausbau der Ganztags-
betreuung für Kinder im 
Grundschulalter“ (sogenanntes 
Beschleunigungsprogramm) zur Ver-
fügung. Die Laufzeit des Beschleuni-
gungsprogramms wurde durch eine 
entsprechende Änderungsvereinba-
rung zwischen Bund und Ländern bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert. 
Dennoch konnten einige Kommunen 
die Fristen aufgrund Bauverzögerun-
gen nicht einhalten. Einige Kommu-
nen sind mit Rückforderungsansprü-
chen des Bundes (teilweise im 
Millionenbereich) zuzüglich Zinsen 
belastet.

Für das nachfolgende Investiti-
onsprogramm Ganztagsausbau sind 
knapp drei Milliarden Euro für Investi-
tionen in den Ganztagsausbau zur 
Verfügung gestellt. Die Einzelheiten 
des Verfahrens zur Durchführung der 
hierzu im GaFinHG erfolgten Bestim-
mungen regelt eine Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Län-
dern vom 17. Mai 2023. Förderfähig 
sind grundsätzlich nur Maßnahmen, 
die ab dem Inkrafttreten des GaFinHG 
am 12. Oktober 2021 begonnen und 
bis zum 31. Dezember 2027 abge-
schlossen werden.

Die Mittelabrufe beim Investiti-
onsprogramm Ganztagsausbau erfolg-
ten bislang zögerlich. Als Investitions-

hemmnisse sind insbesondere bei 
größeren Bauvorhaben (Planungs-)
Unsicherheiten für Länder und deren 
Kommunen festzustellen. Aufgrund 
des zögerlichen Handels der Ampel-
Regierung mit Blick auf die Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern in der letzten Legislatur-
periode sind viele Landesprogramme, 
die die jeweilige landesrechtliche Aus-
gestaltung der Förderanträge regeln, 
erst im Jahr 2024 in Kraft getreten. 
Insofern bestehen Unsicherheiten, ob 
entsprechende Baumaßnahmen bis 
Ende 2027 aufgrund umfangreicher 
Planungsprozesse, aktueller und 
erwarteter Fachkräfteengpässe in 
Bau(planungs-)berufen sowie Liefer-
engpässen abgeschlossen werden 
können. Damit ist zu erwarten, dass 
die Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen des GaFinHG nicht in dem 
Umfang erfolgen wird, wie mit dem 
Investitionsprogramm Ganztagsaubau 
intendiert.

Durch die Laufzeitverlänge-
rung kann das Programm seine Wir-
kung weiterhin entfalten. Wir geben 
den Ländern und Kommunen durch 
die Fristverlängerung mehr Zeit und 
geben ihnen die dringend benötigte 
Planungssicherheit, um Fördermittel 
abzurufen und den Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder ab 2026 schrittweise 
umzusetzen. Gleichzeitig ist die Ver-
längerung des Investitionsprogramms 
für den flächendeckenden Ausbau der 
Ganztagsbetreuung an Grundschulen 
um zwei Jahre ein klares Bekenntnis 
zur Stärkung von Familien und Bil-
dung in Deutschland.

Gesetz zur Errichtung eines Sonder-
vermögens Infrastruktur und Kli-
maneutralität (SVIKG) – Kranken-
haustransformation

Der Wirtschaftsplan des Son-
dervermögens Infrastruktur und Kli-
maneutralität (im Bundeshaushalt 
Einzelplan 60 / 6093) stellt auch Mit-
tel zu den Sofort-Transformationskos-
ten Krankenhäuser zur Verfügung. Mit 
Zahlungen von insgesamt 4 Milliarden 
Euro an die Krankenhäuser leistet der 
Bund einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der stationären Versorgung 
in Stadt und Land – hiervon profitie-
ren auch kommunal getragene Kran-
kenhäuser. Hintergrund ist die im Koa-
litionsvertrag vereinbarte Zahlung von 
Sofort-Transformationskosten mit dem 
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Ziel, unsere Krankenhausstruktur 
zukunftsfest und bedarfsgerecht auf-
zustellen.

Die Regelung sieht ergänzende 
Bundeszuschüsse an den Gesund-
heitsfonds vor, die in zwei Tranchen 
(1,5 Mrd. Euro bis 31. Oktober 2025, 
2,5 Mrd. Euro bis 31. Januar 2026) 
ausgezahlt werden. Die Mittel werden 
über einen unbürokratischen Rech-
nungszuschlag an die Krankenhäuser 
weitergeleitet. Nicht ausgeschöpfte 
Mittel fließen in den Krankenhaus-
Transformationsfonds und stehen so 
langfristig für die weiterführende 
Modernisierung und Strukturverände-
rung der Krankenhauslandschaft 
bereit. Die Kliniken vor Ort erhalten 
kurzfristig dringend benötigte Liquidi-
tät, um ihren Betrieb zu stabilisieren, 
Personal zu sichern und die Versor-
gung zukunftsgerichtet aufzustellen. 
Zugleich wird mit der Einbettung in 
den Transformationsfonds der Über-
gang zu den strukturellen Reformen 
vorbereitet. Die Hilfen sollen zügig, 
unbürokratisch und in voller Höhe bei 
den Häusern ankommen. Ein Unter-
schied zwischen wirtschaftlich erfolg-
reichen und weniger erfolgreichen 
Häusern wird dabei nicht gemacht, 
entscheidend ist die Unterstützung 
des gesamten stationären Sektors, 
denn dieser befindet sich insgesamt in 
einem Wandel.

Mit dieser Investition in die 
Zukunft der deutschen Krankenhaus-
landschaft geben wir den Kranken-
häusern vor Ort eine feste Brücke in 
schwierigen Zeiten und zeigen 
zugleich, dass wir Verantwortung für 
die Zukunftsfähigkeit der Versorgung 
übernehmen.

Einführung einer bundeseinheitli-
chen Pflegefachassistenzausbil-
dung – Unterstützung auch kom-
munal getragener Krankenhäuser:

Mit dem Gesetz über die Ein-
führung einer bundeseinheitlichen 
Pflegefachassistenzausbildung wird 
eine bundesweit einheitliche genera-
listische Ausbildung zur Pflegefachas-
sistenz geschaffen. Das neue Berufs-
profil der Pflegefachassistenz 
übernimmt künftig mehr Aufgaben im 
Bereich der medizinischen Behand-
lungspflege, um Pflegefachpersonen 
zu entlasten. Der Beruf der Pflege-
fachassistenz wird durch die Möglich-

keit bundesweiter Mobilität, klarer 
Entwicklungspfade z.B. für eine auf-
bauende Qualifizierung zur Pflege-
fachperson und den Zugang zu allen 
Versorgungsbereichen, deutlich 
attraktiver.

Der Einstig in die Pflegeberufe 
wird insgesamt erleichtert. Auch kom-
munal getragene Krankenhäuser 
erhalten damit künftig erleichterte 
Möglichkeiten bei der Personalgewin-
nung im Pflegebereich.

Änderung des Elektro- und Elektro-
nikgerätegesetzes entlastet kom-
munale Abfallsammelstellen

Das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetzes (ElektroG), das der Deut-
sche Bundestag am 6. November 
2025 verabschiedet hat, verfolgt das 
Ziel, die Sammelquote von Elektroalt-
geräten zu erhöhen und Brandrisiken 
durch unsachgemäß entsorgte 
Lithium-Ionen-Akkus zu minimieren. 
An kommunalen Sammelstellen sollen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Entnahme von Lithium-Batterien aus 
Altgeräten zu erleichtern. Eingeführt 
werden soll das sog. „Thekenmodell“, 
nachdem bei bestimmten Elektroalt-
geräten nur noch geschultes Fachper-
sonal an den Wertstoffhöfen die 
Abfälle in die entsprechenden Behäl-
ter einsortieren dürfen bzw. Geräte-
batterien entfernt werden. Dies soll 
helfen, Brandrisiken zu reduzieren, 
die durch beschädigte oder falsch ent-
sorgte Batterien entstehen können.

Durch verbesserte und einheit-
liche Informationskampagnen sollen 
Verbraucher besser über die ord-
nungsgemäße Entsorgung von Elekt-
roaltgeräten informiert werden, z.B. 
durch Kennzeichnung der getrennten 
Entsorgungspflicht von Elektroaltgerä-
ten am Verkaufsregal. Einweg-E-Ziga-
retten, die als Elektro- und Elektronik-
geräte gelten, sollen künftig 
verbrauchernah – und zwar an allen 
Verkaufsstellen – zurückgenommen 
werden. Dies soll sicherstellen, dass 
diese Produkte ordnungsgemäß ent-
sorgt und recycelt werden. Der Handel 
soll stärker in die Pflicht genommen 
werden, Elektroaltgeräte zurückzu-
nehmen. Dafür sollen Sammelstellen 
für Elektroaltgeräte einheitlich 
gekennzeichnet werden.

Finanzierung Deutschlandticket – 

Änderung des Regionalisierungsge-
setzes reduziert Finanzierungslücke 
im ÖPNV

Mit dem Elften Gesetz zur 
Änderung des Regionalisierungsge-
setzes, das der Deutsche Bundestag 
am 7. November 2025 beschlossen 
hat, wird die Finanzierung des 
Deutschlandtickets längerfristig abge-
sichert. Bund und Länder werden bis 
2030 jährlich das Ticket mit jeweils 
1,5 Milliarden Euro bezuschussen. Ab 
2027 wird der Ticketpreis über einen 
Kostenindex, der insbesondere Perso-
nal- und Energiekosten abbildet, 
angepasst.

Die Träger des ÖPNV erhalten 
mit der längerfristigen Regelung Pla-
nungssicherheit. In Kombination mit 
dem ab 2026 steigenden Ticketpreis 
reduziert sich der Einnahmeausfall für 
die kommunalen Träger des ÖPNV.

Änderung des Energiewirtschafts-
gesetzes stärkt kommunale Unter-
nehmen

CDU, CSU und SPD haben im 
Koalitionsvertrag vereinbart, sich auf 
EU-Ebene dafür einzusetzen, dass 
kommunale Unternehmen ebenfalls 
unter den KMU-Begriff fallen. Mit der 
Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes, die der Deutsche Bundestag 
am 12. November 2025 beschlossen 
hat, wird festgelegt, dass Artikel 3 
Absatz 4 des Anhangs der Empfeh-
lung 2003/361/EG nicht anzuwenden 
ist. Was zunächst sehr technisch 
klingt, führt dazu, dass in diesem 
Zusammenhang kommunale Unter-
nehmen unter den KMU-Begriff fallen, 
wenn sie die wirtschaftlichen Kriterien 
erfüllen. Die in Artikel 3 Absatz 4 des 
Anhangs der Empfehlung 2003/361/
EG enthaltene Beschränkung hinsicht-
lich der Eigentümerstruktur greift 
nicht. Das stärkt die Position kommu-
naler Unternehmen, indem damit 
begonnen wird, einen gravierenden 
Wettbewerbsnachteil gegenüber KMU 
vergleichbarer Größe zu beheben.

Änderung des Wärmeplanungsge-
setzes hilft Kommunen unter 
100.000 Einwohnern

Mit der am 12. November 2025 
verabschiedeten Änderung des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist auch die 
Änderung des Wärmeplanungsgeset-
zes verbunden. Für Kommunen mit 
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Kommunalpoliti-
sche Bildung
Angebote der KAS 
und der KPV
Die KommunalAkedemie der Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS) vermittelt 
kommunalpolitischen Neueinsteigern 
mit dem Kommunalpolitischen Semi-
nar das notwendige Grundlagen- und 
Orientierungswissen für eine erfolg-
reiche politische Arbeit vor Ort. 
Nähere Informationen und Hinweise 
zum Programm sind im Internet unter 
https://www.kas.de/de/web/politi-
sche-bildung/kommunalakademie zu 
finden. 

Die Kommunalpolitische Vereinigung 
von CDU und CSU (KPV) bietet über 
Bildungswerke in einzelnen Ländern 
ebenfalls kommunalpolitische Semi-
nare an: 

•	Nordrhein-Westfalen: https://www.
kpv-nrw.de/bildungswerk.html

•	Sachsen: www.bks-sachsen.de

•	Niedersachsen: https://kpv-bil-
dungswerk-nds.de/seminare/

•	Schleswig-Holstein: https://www.
kpv-bildungswerk-sh.de/

•	Berlin: www.kbb-berlin.de 

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins 

neue Jahr!

weniger als 100.000 Einwohnern wird 
die Frist zur Erstellung einer kommu-
nalen Wärmeplanung um sechs 
Monate verlängert, wenn die Erstel-
lung des Wärmeplans mit Bundesmit-
teln gefördert wird. Hintergrund der 
Fristverlängerung war die Befürch-
tung von Kommunen, die durch Ver-
zögerungen in der Fördermittelbereit-
stellung unter Zeitdruck geraten sind 
und befürchteten, bei nicht fristge-
rechter Vorlage der Wärmeplanung 
die gesamten Fördermittel zu verlie-
ren. Die moderate Verlängerung der 
Frist hilft diesen Kommunen aus einer 
nicht selbst verursachten schwierigen 
Lage und trägt damit dazu bei, dass 
die Erstellung der Wärmeplanung 
nicht zu einem finanziellen Risiko der 
betroffenen Kommune wird.

Vereinfachungen bei Geothermie – 

Unterstützung für kommunale 
Stadtwerke bei der Wärmeversor-
gung

Mit der Verabschiedung des 
Gesetzes zur Beschleunigung des Aus-
baus von Geothermieanlagen, Wär-
mepumpen und Wärmespeichern 
sowie zur Änderung weiterer rechtli-
cher Rahmenbedingungen für den kli-
maneutralen Ausbau der Wärmever-
sorgung durch den Deutschen 
Bundestag werden auch kommunale 
Unternehmen bei der Versorgung von 
Kundinnen und Kunden insbesondere 
in ländlichen Regionen unterstützt.

Geothermie kann einen wichti-
gen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
leisten. Die Errichtung und der Betrieb 
entsprechender Anlagen kann zur 
Versorgung ländlicher Regionen unab-
hängig von Öl und Gas beitragen.
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